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trolle ausüben ju fönnen, roirb baS ©meinen oon Sau»
planen zur brtngenben SRotroenbigfett, ein Serlangen, baS
bie iReglemente fo unbeliebt gemalt bat, aüerbtngS nur
auS bem ©runbe, roeil man nur zu oft einen ganz fal»
fdjen SGScg etngefchlagen hat. 2)te ©djulb liegt jroar
foroohl an ben Seljörben als auch an bem Unternehmer
bejro. Bauherr felbft, benn bie lehren bellagen ftd) oft
über bie |)ärte, für Sauten, p benen fie auf feben galt
für bie Ausführung felbft Släne benötigen, foldje noch

Zur ©enehmigung einreichen p müffen, obfchon eS mit
einer einfachen Sichtfopte p etlebigen geroefen märe.
Anberfetts ift eS auch nicht notroenbig, baß für einen
(Stall ober felbft für ein SauctnlpuS eine Slanetngabe
oerlangt roirb, oorauSgefeßt, baß ber betr. Unternehmer,
ber ja ber Sehörbe befannt fein muß, ©ernähr für bie

Ausführung einer pr ©egenb paffenben Saute bietet.
Set Sauten untergeorbneter Statur follte etn fdjriftlicheS
Saugefuch jeroetlS oollfiänbig genügen, an bie Seroilli»

gung fönnen befonbere, burch baS Saugefeh erlaubte
Seftimmungen beigefügt roerben, ber Kontrolle roegen
mu| natürlich auch bie üeinfie bauliche Änberung fchrift»
lieh angezeigt roerben. gür SReubauten im Innern ber
Octfchaft bürften technifcf) forreft ausgeführte ißläne fdEjon

nerlangt roerben, bte ber fRegiftratur roegen im Altem
format einzureichen ftnb. ®aS Saugefuch roirb öffent»
lieh auSgefchrteben unb eS barf innerhalb einer fefige»
festen grift, meiftenS 14 Sage, @tnfpracf)e bagegen er»

hoben roerben. ®iefe grift fann aber meines ©radjtenS
ganz in 2Begfaü fomrnen, roenn alle SRac|barn burch
ihre Unterfchrift ihr ©InoerfiänbniS pr SauauSführung
gegeben haben, benn meiftenS haben ftch nur biefe barum

p tntereffteren. Sterben bann oft tßiäne eingereicht, bie

nach ben beftehenben Sorfchriften ber SRot gehordjenb
genehmigt roerben müffen, benn ïetn Saugefeh îann alle
gälte pm oorauS reglementieren, fo hilft etne perfönltdje
llnterrebung mehr als alle pr Serfügung fteljenben Ar»
tifel ber Sautrorfchriften, ich perfönlich fonnte biefe @r»

fahrung oftmals machen, ganz befonberS in gälten, roo
eS ftch um bie Architeftur ber Sauten hanbelte.

SBir gelangen nun, oorerft allerbtngS mit SRiefen»

fchritten, p ben befonberen Sauoorfdriften, foroohl ted)=

nifdhet als hogienifchet Statur, bie in ber fpaupifaclje
auf bte ©crolnnfucht oeraniroortungSlofer Saufpeïuianten,
rote fie glüdltdjerroeife nun faft ganz nerfchrounben finb,
abgeftimmt roaren, roer nicht auf ©pefulation baute,
hatte roenigftenS ben guten SBiEen, recht unb gefunb p
bauen. Sefanntltch ift eS aber immer noch notroenbig,
baß oorgefchrteben roirb, baß ©ebäube gut p funbieren
ftnb, eigentlich eine ©elbftoerftänblichfelt, baff ferner
SRauerftärfen nicht unter ein geroiffeS SRaß gehen bürfen
ufro. ©tatifdje Seredpungen ftnb nur für befonberS
fdjroterige Konftruftionen p oerlangen unb fönnen burch
einen gachmann, bem baS ©efuch p unterbreiten ift,
nachgeprüft roerben.

Sei gefchloffener Sauroetfe finb natürlich Sranb»
mauern p oerlangen, roobei bte Stotroenbigfeit, btefelben
über ®ach hiuauS p führen, abfolut nicht befiehl. SJtan

barf nicht aüp ängftltdj mit feuerpolizeilichen Sorfchriften
umgehen, eS ftnb überhaupt nicht nur ©efeheSartifel auf»
pfteHen, bamit fte ba ftnb, fonbern man muß ftch ü&er
jeben einzelnen ©ah ganz Int Haren über beffen $rag»
roette fein, îônnen boch oft roenige SB orte eine ganze
bobenftänbige Sauroetfe bireft zur llnfenntnfS oerftüm»
mein.

®te ööhe ber etnzelnen ©todroerfe ift genau feftzu»
feßen unb foil ben gegebenen unb hergebrachten Um»
ftänben enlfpred)en, auch hter nicht zu engherzig, boch
pH fpezteu biefe Sorfchrift ganz firiîte eingehalten roer»
ben. 2)te lichte $öhe oon 2,40 Steter follte baS ©runb»
maß bilben, Keller unb unbewohnte Säume beliebig.

gmmer muß ftch ber Serfaffer beim AuffteKen ber ein»

Zelnen Artifel auch flar barüber fetn, rote fchroierig fidj
oft bte ©runbtißlöfung für ben ©ntroerfenben geftaltet,
roenn er burch ganz unnötige Seftimmungen überall ge=

bunben ift. ©o ift eS bei ben mobernen Aßafferfpüh»
lungen abfolut nicht mehr notroenbig, baß bie Abort»
fenfter jeroeUS bireft ins grele führen müffen, abgefehen
oon einer Sentilation, bte natürlich oerlangt roerben muß,

gnbireft beleuchtete Limmer unb Küchen finb zu oer»
bieten, fchon ber Süftung roegen. Ser Ausführung oon
Abortgruben ift befonbere ©orgfalt zuzuroenben. ®te»

felben foüen außerhalb beS ©runbriffeS aufgeführt unb
mit ©ifenbedeln mit ©erudjoerfdiluß oerfehen roerben.
Sei gabrifen unb anbeten 3medbauten follte man billige
SRC cfficht auf bte Art beS SetriebeS nehmen, ba in otelen
gällen befiimmte ©todroerfSlphen nicht etngehalten roer»
ben fönnen, boch ftnb hier befonbere Seftimmungen
hpgtenifcher Statur anzuroenben. Am ©chluffe finb noch
Artifel über bte (Sicherheit roäbrenb ber SauauSführung
beizufügen. Um bem ^Reglement felbft SRachadjtung oer»
fchaffen zu fönnen, finb befonbere ©trafbeftimmungen
notroenbig, bie aüerbingS ber Annahme beS ©efeßeS

roegen mit großer Sorftd)t abgefaßt roerben müffen.
AHeS bteS ift freilich nur baS ©felett etneS Sau»

reglementeS. gebet Ort foK aber feine eigenen Sor»
fchriften erhalten unb eS barf niemals etroa baran ge=

bacht roerben, biefe otelen Sorfchriften unter einen £mt
bringen zu roollen. ©tn folcheS Sorgehen roürbe fidh
balb fehr unangenehm bemerfbar machen.

Auf bie einzelnen ißunfte foil nun nach nnb nach
an btefer ©teile befonberS eingetreten roerben, roobei
auch rechtlich« ©cite mit berücffichtigt roerben foil.

OmAiedeiies.
fffioöttrch erreicht «t«*» hei Dei gaihroerfShb'ljerK
tiefe ©fhroarj ®ann unb roann roirb £eer zum

©treiben genommen; bteS ift aber nicht zu empfehlen.
Stenn ©cfjiffSteer, alfo Holzteer, genommen roirb, fo roirb
baS £oIz fich gut halten, aber baS tiefe ©hmarz roirb
man bamit nicht erretten, baS roirb nur mit ©tetnfohlen»
teer möglich fein. @S ift aber nicht ratfam, ben letzteren
ZU oerroenben, roeil tn ihm ©auren enthalten finb, bie
baS ^olz angreifen. SMe Sauern haben fehr oft Kafe»
färbe ober Quarffarbe zum Anftricf) oerroenbet. geht
nennt man eS in ben Koftenanfdjlagen fehr nett: ©afein»
färbe. ®tefe garbe ift, roenn fie richtig zubereitet roirb,
fehr bauerhaft, glänzt nicht unb ift auch mefentlich bil»
itger als Ölfarbe, gn Dberbapern unb tn ber ©<f)roeiz,
roo man bie gachroerfsljölzer meiftenS bunfelrot ftreicht,
oerroenbet man zur Sefeftigung ber garbe unb um fie
bauerhaft zu machen, Sannenzapfenabfub.

(SDtitgeteilt.) „®er oftDetttfdje ^oljhoiöcl " ift ber
Sitel eines foeben erfdhienenen Su^eS, öaS im Sefe»
Zimmer ber ßentralftelle für foziale Siteratur
ber ©chroeiz, ©eilergraben 31 tn gürich, aufliegt.
®er Serfaffer, fperr Heinrich Knoll aus ißofen, teilt
feine gür^er ©iffertation tn folgenbe ©ebtete
etn: ©efdfjichtliche ©ntroieflung beS ÇolzhanbelS; bie

Serforgung beS oftbeutfdhen SRarfteS mit |joIz ; ber oft»
beutfehe |)olzmarft; bte Seförberung beS ^olzeS zum
SRarft; bte ÇolzzôÙe; ber Serlauf etneS .jpolzgefchäftS
(^»olzetnfaufSarten, SieferungSbeblngungen, gahlungS»
bebingungen, DrganifationSformen im Çolzhanbel, Such»

hattung unb Kaifulation), SBanblungen im Çolzhanbel.
®te ©tubte rourbe bei SB. ©ecfer & ©o. in ißofen
gebrudt unb bürfte auch tu ben Kreifen ber fchroei»
zerifchen Çolzintereffenten Seadhtung hetoor»
rufen.
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trolle ausüben zu können, wird das Einreichen von Bau-
planen zur dringenden Notwendigkeit, ein Verlangen, das
die Reglemente so unbeliebt gemacht hat, allerdings nur
aus dem Grunde, weil man nur zu oft einen ganz fal-
schen Weg eingeschlagen hat. Die Schuld liegt zwar
sowohl an den Behörden als auch an dem Unternehmer
bezw. Bauherr selbst, denn die letzteren beklagen sich oft
über die Härte, für Bauten, zu denen sie auf jeden Fall
für die Ausführung selbst Pläne benötigen, solche noch

zur Genehmigung einreichen zu müssen, obschon es mit
einer einfachen Lichtkopie zu erledigen gewesen wäre.
Anderseits ist es auch nicht notwendig, daß für einen
Stall oder selbst für ein Bauernhaus eine Planeingabe
verlangt wird, vorausgesetzt, daß der betr. Unternehmer,
der ja der Behörde bekannt sein muß, Gewähr für die

Ausführung einer zur Gegend passenden Baute bietet.
Bei Bauten untergeordneter Natur sollte ein schriftliches
Baugesuch jeweils vollständig genügen, an die Bewilli-
gung können besondere, durch das Baugesetz erlaubte
Bestimmungen beigefügt werden, der Kontrolle wegen
muß natürlich auch die kleinste banliche Änderung schrift-
lich angezeigt werden. Für Neubauten im Innern der
Ortschaft dürften technisch korrekt ausgeführte Pläne schon

verlangt werden, die der Registratur wegen im Akten-
format einzureichen sind. Das Baugesuch wird öffent-
lich ausgeschrieben und es darf innerhalb einer festge-
setzten Frist, meistens 14 Tage, Einsprache dagegen er-
hoben werden. Diese Frist kann aber meines Erachtens
ganz in Wegfall kommen, wenn alle Nachbarn durch
ihre Unterschrift ihr Einverständnis zur Bauausführung
gegeben haben, denn meistens haben sich nur diese darum
zu interessieren. Werden dann oft Pläne eingereicht, die

nach den bestehenden Vorschriften der Not gehorchend
genehmigt werden müssen, denn kein Baugesetz kann alle
Fälle zum voraus reglementieren, so hilft eine persönliche
Unterredung mehr als alle zur Verfügung stehenden Ar-
tikel der Bauvorschriften, ich persönlich konnte diese Er-
fahrung oftmals machen, ganz besonders in Fällen, wo
es sich um die Architektur der Bauten handelte.

Wir gelangen nun, vorerst allerdings mit Riesen-
schritten, zu den besonderen Bauvorschriften, sowohl tech-

nischer als hygienischer Natur, die in der Hauptsache
auf die Gîwinnsucht verantwortungsloser Bauspekulanten,
wie sie glücklicherweise nun fast ganz verschwunden sind,
abgestimmt waren, wer nicht auf Spekulation baute,
hatte wenigstens den guten Willen, recht und gesund zu
bauen. Bekanntlich ist es aber immer noch notwendig,
daß vorgeschrieben wird, daß Gebäude gut zu fundieren
sind, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, daß ferner
Mauerstärken nicht unter ein gewisses Maß gehen dürfen
usw. Statische Berechnungen sind nur für besonders
schwierige Konstruktionen zu verlangen und können durch
einen Fachmann, dem das Gesuch zu unterbreiten ist,
nachgeprüft werden.

Bei geschlossener Bauweise sind natürlich Brand-
mauern zu verlangen, wobei die Notwendigkeit, dieselben
über Dach hinaus zu führen, absolut nicht besteht. Man
darf nicht allzu ängstlich mit feuerpolizeilichen Vorschriften
umgehen, es sind überhaupt nicht nur Gesetzesartikel auf-
zustellen, damit sie da sind, sondern man muß sich über
jeden einzelnen Satz ganz im klaren über dessen Trag-
weite sein, können doch oft wenige Worte eine ganze
bodenständige Bauweise direkt zur Unkenntnis verstüm-
meln

Die Höhe der einzelnen Stockwerke ist genau festzu-
setzen und soll den gegebenen und hergebrachten Um-
ständen entsprechen, auch hier nicht zu engherzig, doch
)oll speziell diese Vorschrift ganz strikte eingehalten wer-
den. Die lichte Höhe von 2.40 Meter sollte das Grund-
maß bilden. Keller und unbewohnte Räume beliebig.

Immer muß sich der Verfasser beim Aufstellen der ein-
zelnen Artikel auch klar darüber sein, wie schwierig sich

oft die Grundrißlösung für den Entwerfenden gestaltet,
wenn er durch ganz unnötige Bestimmungen überall ge-
bunden ist. So ist es bei den modernen Wasserspüh-
lungen absolut nicht mehr notwendig, daß die Abort-
fenfter jeweils direkt ins Freie führen müssen, abgesehen
von einer Ventilation, die natürlich verlangt werden muß.

Indirekt beleuchtete Zimmer und Küchen sind zu ver-
bieten, schon der Lüftung wegen. Der Ausführung von
Abortgruben ist besondere Sorgfalt zuzuwenden. Die-
selben sollen außerhalb des Grundrisses aufgeführt und
mit Eisendcckeln mit Geruchverschluß versehen werden.
Bei Fabriken und anderen Zweckbauten sollte man billige
Rücksicht auf die Art des Betriebes nehmen, da in vielen
Fällen bestimmte Stockwerkshöhen nicht eingehalten wer-
den können, doch sind hier besondere Bestimmungen
hygienischer Natur anzuwenden. Am Schlüsse sind noch
Artikel über die Sicherheit während der Bauausführung
beizufügen. Um dem Reglement selbst Nachachtung ver-
schaffen zu können, sind besondere Strafbestimmungen
notwendig, die allerdings der Annahme des Gesetzes

wegen mit großer Vorsicht abgefaßt werden müssen.
Alles dies ist freilich nur das Skelett eines Bau-

reglementes. Jeder Ort soll aber seine eigenen Vor-
schriften erhalten und es darf niemals etwa daran ge-
dacht werden, diese vielen Vorschriften unter einen Hut
bringen zu wollen. Ein solches Vorgehen würde sich

bald sehr unangenehm bemerkbar machen.
Auf die einzelnen Punkte soll nun nach und nach

an dieser Stelle besonders eingetreten werden, wobei
auch die rechtliche Seite mit berücksichtigt werden soll.

vîktàaeiie».
Wodurch erreicht mau bei dey Fachwerkshölzer«

das tiefe Schwarz? Dann und wann wird Teer zum
Streichen genommen; dies ist aber nicht zu empfehlen.
Wenn Schiffsteer, also Holzteer, genommen wird, so wird
das Holz sich gut halten, aber das tiefe Schwarz wird
man damit nicht erreichen, das wird nur mit Steinkohlen-
teer möglich sein. Es ist aber nicht ratsam, den letzteren

zu verwenden, weil in ihm Säuren enthalten sind, die
das Holz angreifen. Die Bauern haben sehr oft Käse-
färbe oder Quarkfarbe zum Anstrich verwendet. Jetzt
nennt man es in den Kostenanschlägen sehr nett: Casein-
färbe. Diese Farbe ist, wenn sie richtig zubereitet wird,
sehr dauerhaft, glänzt nicht und ist auch wesentlich bil-
liger als Ölfarbe. In Oberbayern und in der Schweiz,
wo man die Fachwerkshölzer meistens dunkelrot streicht,
verwendet man zur Befestigung der Farbe und um sie

dauerhaft zu machen, Tannenzapfenabsud.

(Mitgeteilt.) „Der ostdeutsche Holzhandel" ist der
Titel eines soeben erschienenen Buches, oas im Lese-
zimmer der Zentralstelle für soziale Literatur
der Schweiz, Seilergraben 31 in Zürich, aufliegt.
Der Verfasser, Herr Heinrich Knoll aus Posen, teilt
seine Zürcher Dissertation in folgende Gebiete
ein: Geschichtliche Entwicklung des Holzhandels; die

Versorgung des ostdeutschen Marktes mit Holz; der oft-
deutsche Holzmarkt; die Beförderung des Holzes zum
Markt; die Holzzölle; der Verlauf eines Holzgeschäfts
(Holzeinkaufsarten, Lieferungsbedingungen, Zahlungs-
bedingungen, Organisationsformen im Holzhandel, Buch-
Haltung und Kalkulation), Wandlungen im Holzhandel.
Die Studie wurde bei W. Decker K. Co. in Posen
gedruckt und dürfte auch in den Kreisen der schwei-
zerischen Holzinteressenten Beachtung hervor-
rufen.


	Verschiedenes

